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ausgäbe

Das Zentralemährungsamt Wien gibt bekannt:

Nach Maßgabe der Anlieferungen erhalten die Verbrauchtr

aller Altersstufen , soweit sie zum Bezug der Lebensmittelkarten

für die 15 . Versorgungsperio .uö berechtigt und nicht Geflügelhal¬

ter sind , je ein Bi  auf den Abschnitt 47 der Lebensmittelkarten,
in jenem Geschäft , bei dem sic die Voranmeldung mit Abschnitt 46

vorgenommen haben . Soweit keine Voranmeldung durchgeführt wurde,
ist der Eierbezug in einem Nachzüglergeschärt möglich . Eine Liste

der Nachzügler - Geschäfte liegt in jeder Verkaufsstelle auf , die

bei dieser Eierverteilung eingeschaltet und durch Aushang ge¬

kennzeichnet ist . Die Geschäfte haben den Beginn des Verkaufes

weh Aushang bekanntzugeben.

Geflügelhalter und ihre Haushaltsangehörigen haben , auch

wenn nur eine Henne oder Ente gehalten wird , kein Recht zum

Eierbezug . Im Betretungsfalle wird gegen die Schuldigen nach aen

Bestimmungen des Bedarfsdeckungsstrafgesetzes vorgegangen.
Die Eieinverteiler haben die entgegengenommenen Abschnitt

47 auf Bogen zu kleben und bei ihrer Verrechnungsstelle abzu¬

rechnen.
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